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N e u e's helvetisches Ta g b! atu
lFortsetzuug des schweitzerisehen Republikaner Z)

Herausgegeben von Escher und Ufteri, Mitgl. der gesetzgeb. Räthe.

Band i. - X. XIUX. Bern, 17. Aug. 1799. (30. Thermid.î
V 0 llz. Direktorin m.

Schreiben des R-'g. Statthalters des Kantons
Argem an das VoLzichmgö-Direktorium.

Arau den 15. August 1799.
Bürger Direktoren!

Vorgestern Nachts (den 13.) um 11 Uhr hat
sich General Massen« mit semn« Geueraistab zu
Pferd ge'.ezt, und so viel ich vernommen, nach Zug
begeben. Gestern Morgen um 2 Uhr hat die Kano-
nade, und zwar auf verschiedenen Punkten von Zü-
riv) bis auf Schtvyz angefangen. Gestern Morgen
den 14, kam fu>on oas Gerücht, das aber nicht ge-
grunvet war, hicher, die Franken seyen in Zürich
en-gerukt — aus den verschiedenen Berichten aber
e-ocue? nur, vast dieielbcn bis an die Nerschanzungen
von ziinch vorgedrungen, aber auch durch Kar-teychmfeucr von da wieder zurükgedröngt worden,wobei »e ziemlichen Schaden an Blessirtcn erlitten,denn von gestern Abends bis heute Mittags sind
gegen 200 eingebracht worden; hingegen wurdenmich über Z° kayerliche Gefangene hier durch^flchrt!

àeourbe soll aber mit seiner Division auf
sen?

v ?'""den darüber hinaus
^ bâ '' "»n — das war der Bericht vonheute Morgen. Heute hat man wieder kanonicrengeHort, und -ant unverbüraten Nachrichten sän--HK» S« « uw--» "
D-.a^on Sle, Burger Direktoren, aus bestem

hà?so'habe i?e^? Berichte werden erhalren
n? eichtet Ä,.? ")"ner Schuldigkeit ge-
können, mitzuchà

' ^ vernehmen

'MàDZ-KIsGruß und Hochachtung
6 '

^Regicrungs - Statthalter
Dem Oà gleichlaut. B?n' den'á Au "1799

^cr Gen. Sek. des Vollz. Direktoriums,
Mousson.

Gesezgebung.
Großer Rath, ic>. August.

(Fortsetzung.)

Jomini fodert Verweisung an die Commission
über Erneuerung der Gewalten.

Kühn: Das Direktorium ist freilich zu weit
gegangen, diesen Distrikt mit einem andern zu
vereinigen, allein man fodere vor allem ans Aus-
kunft hierüber beim Direktorium, und verweise die
Sache an die Commission über Erneuerung der
Gewalten.

Zimmermann folgt Kühn. Carmiutran
und Gap any beharren auf ihren Meinungen.
Kuhns Antrag wird angenommen.

Iae. Gabr. Trog von Thun, Apotheker,
19 Jahr alt, fodert Emancipation.

Zim m ermann fodert Untersuchung durch eine
Commission.

Hu der fodert Tagesordnung, weil der Bitt-
steller noch ein Jahr Geduld haben kann.

Zi mmermann beharrt, und Huber verewigt
sich mit dessen Antrag welcher angenommen wird.
Kühn, Michel und Oesch werden in diese
Commission geordnet.

^
Das große Spital in Luzern bittet um Unter--

stutzung wegen aufgehobenen Zehnten.
.Hecht: Es ist traurig genug, daß solche An-

stalten beinahe oller ihrer Unterhaltungsmittel be-
raubt wurden, aber wir können hier nicht Hülfe
schassen, man weise also die Sache ans Direkte-
rium. Dieser Antrag wird angenommen.

Die Gemeindsverwaltung von Krienz bei Luzern
wünsche Aufschub wegen dem gezwungenen Anlei-
Heu auf die Gemeindsgüter.

Anderwerth fodert Verweisung an die hier-
über niedergesezte Commission.

R ellst ab begehrt Verweisung ans Direktorium.
Cartier fodert Tagesordnung.
Schlu m p f stimmt Rellstab bei wegen der Nâ-

he des Kriegs.
H über und Bourgeois stimmen Cartier bei.
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S chlumpf beharrt, weil diese Gemeinde vom
Krieg schon viel litt.

Man geht über diese Bittschrift zur Tages-
ordming.

Der Cantons - Gerichtschreiber von Freyburg
wünscht eine Verbesserung in der Organisation des
obersten Gerichtshofs zur Beschleunigung der Ge-
schàfte.

Jomini fodert Verweisung an die hierüber
niedergesczte Commission.

Kühn folgt und fodert ehrenvolle Meldung
dieser zwekmäßlgen und gründlichen Bittschrift.

Diese Antrage werden einmülhig angenommen.

Das Direktorium übersendet folgende Bothschaft.

Das Vollziehungs - Direktorium der einen nnd
untheilbaren helvetischen Republik/ an die

gesetzgebenden Räthe.

Bürger Gesetzgeber!
Eine große Anzahl von öffentlichen Beamten hat

nun seit beinahe anderthalb Jahren Zeit und Kräfte
«nermüdct dein Diensie des Vaterlandes gewiedmet,
ohne bis dahin ihre gesezliche Entschädigung auch

nur in einigem Verhältniße mit der Dauer ihrer
Verrichtungen bezogen zu haben. Manche derselben
mußten ihren Wohnsitz, den Kreis ihrer Familien,
und ihre gewöhnlichen Unterhaltungsquellen verlas-
sen, und alle wurden durch Amtspflichten, mehr
oder weniger, von ihren hauslichen und Berufs-
Angelegenheiten abgezogen. Wenn auch beb einzel-
«en Muthlosigkeit und laue Pflichterfüllung eine
sichtbare Folge der getäuschten Erwartungen war,
so liegt doch in der ausdauernden Beharrlichkeit
der Mehrsien ein Bewcis von Bürgersinn und Va-
rerlandsliebe, der für die zahlreiche Classe von Be-
amten zu den größten Hoffnungen berechtigt; aber
unmögliche Opfer kann die Republik selbst in den
Tagen der Gefahr von keinem ihrer Bürger fodern.
Das VollZi'ehungsdirektorium sieht daher die Ent-
schadigung der Cantonsauthoritäten, auf denen die
öffentliche Ruhe, Ordnung und Sicherheit in der
leztcn und wesentlichsten Vollziehung der Gesetze
beruht, als eines der dringendsten Sllaatsbedürf-
nisse an, und ist wirklich mit einer Maßregel bc-
schaftigt, um die rüksiandigcn Gehalte derselben,
so weit es der Zustand der öffentlichen Einkünfte
gestatten wird, entrichten zu lassen. Allein da die
Unzulänglichkeit der leztern besorgen läßt, daß diese
täglich sich häufende Schuld nur langsam getilgt
werden könne, so ladet Euch dasselbe, BB. Ge-
sezgeber, zur Ertheilung einer bleibenden Vorschrift
ein, wodurch jeder gegründeten Klage auf einmal
vorgebogen, alle Begünstigung aus persönlichen
Rüksichtcn, die so leicht uns selbst von den reinsten

Beweggründen eingegeben werden und alle Um
gleichhcit in der Ausrheilung unmöglich gemacht
und die strenge Regel der Gerechtigkeit auch auf
diesen Fall in Anwendung gebracht werde. Das
Voliziehungsdirektorium ladet Euch ein, zu beschlieft
sen, daß von nun an und ohne Ausnahme die

Amtsgehalte aller constituirtcn Auchoritaten der Re-

publik, immer für den nämlichen Zeitraum und als«

in dem nämlichen Verhältnisse entrichtet werden,
daß hiemit keine Entschädigung Statt finden könne,

die sich nicht durch eine allgemeine Maßregel auf
alle öffentlichen Beamten erstrecke. Je näher eine

solche Verfügung die Mitglieder der ersten Gcwal-

ten selbst berührt, und je größere Beweise von

individueller Entsagung und Aufopferung Ihr noch

vor Kurzem dem Volke gegeben habt, desto«»

gründetet ist die Erwartung, daß, um dem ö»
genstande dieser Einladung sogleich zu entsprechen,

Euere Aufmerksamkeit lediglich darauf gerichtet wer-

den darf.
Bern, den 10. August 1799.

Republikanischer Gruß!
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

L a h a r p e.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr.

Mousson.
Cartier unterstüzk diese Vothschaft denn es

ist billig, daß, wenn die obersten GewaltenIM
an ihre Besoldung beziehen, die Cantonsoinigkcr

auch im gleichen Verhältniß bezahlt werden; u '

dem fodert er baldige Fortsetzung des Gutach

der Besoldungscommission. ....„„Mi-
Zim m e r m a nn stimmt Cartiers leffertt ^

nung bei, glaubt aber, daß in Rüksicht d.ff ^ ^
ten, welche sich von Hans entfernen î ^
denen, welche zu Haus ihre Amtsgeschafte bc>. ^
können, ein Unterschied Statt haben dur,e>

dcrt daher Verweisung an eine Commsisiom

Huber folgt. Cnstor ist gleicher
und fodert, daß auch die Agenten bülo c. '

Besoldung erhalten. 55W
Kühn foderr Verweuung an die neue

dungscommission.
Dieser lezte Antrag wird angenommen.

Die Versammlung bildet stcy m gehe

mite.

Senat, 10. August.
Präsident: Häfelin.

Der Beschluß über den bevsrsieyen-..
tionellen Austritt des Senats, wnd l.

Abfassung verlesen. c^^âung n

Mittelholzer findet die w
loch
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eben so mangelhaft, als das erste mal, und will
also den Beschluß heute wieder verwerfen.

Zäslin will die Verbesserung durch das Bu-
rêau allein besorgen lassen.

Meyer v. Aar. halt die Sache fur wichtig ge-
nug, um den Beschluß sogleich neuerdings zu ver-
werfen.

Der Beschluß wird wegen fehlerhafter Abfassung
verworfen.

> " »

Der Beschluß wird verlesen und angenommen,
der die bei der Kanzlei des Direktoriums angestell-
ten Personen, deren Gehalt durch das Gese; be-
stimmt ist, von dem Nationalschazamt unmittelbar
zu bezahlen verordnet.

Ein Beschluß wird verlesen, folgenden Inhalts:
ü ^ Vochschaft des Vollziehungsdirekto-

wka wn ^ ^ Erwägung., daß die Col-
)i„/a ^ '"chts anders ist, als die

tn? 5/'"^ kcldstags - schreitet der große Rath
A >^kàdnung, dahin begründet, daß kein Ge-se, eine rukwirkende Kraft haben könne. "

Sà ^ Commission, da ihm die
5UNN- !> î è ^'^lhaft vorkömmt; der Sinn und

Äm bl-d-„ .2^

nehnwn^nnâ-'.^'^^" Beschluß sogleich an-
bestimmt - da'a

über das Concursrecht sagt

s ê!!f„N.ê^â Zêgegeben ward, Kraft haben koime ^
m «àu.g.

à rr. Aug. war keine Sitzung in beiden Räthen.

DllläN dische Nachrichten.

Zwischenregierung für den K. Schafhausen, wie
solcher dem Erzherzog Karl vorgelegt, und von ihm
genehmiget worden war, auf dem Lande bekannt
gemacht.-

»Die sechszig Ausschüsse der Bürgerschaft setzen
zum Grunde, daß unsirc alte durch eine Dauer von
vier Jahrhunderten erprobte und ehrwürdige >ZZcr-
fassung, bestehend aus den von der Bürgerschaft
erwahlftn Kleinen und Großen Rathen, unter zween
Bürgermeistern, mit den nachbcnannten Modisika,
tionen wieder hergestellt werden soll. Hierzu bewegt
uns nicht nur der cinmüchige Wunsch der gamen
Bürgerschaft, und die Ueberzeugung, daß diese Ver-
fassung die tauglichste für uns fty, sondern auch
die von des Herrn General en Chef Erzherzog Karl
königl. Hoheit bei Dero Einzug in die Schweiz zu
allgemeiner Beruhigung erlassene Proklamation
scheint uns dazu zu berechtigen. Doch dieses alles
mit dem ausdrüklichen Verstand, der sich aus der
ganzen politischen Lage unsers Vaterlandes ergiebr,
daß diese Regierung blos eine Zwischenregierung
seye; daß damit weder den Rechten der Stadtbür-
ger noch den Wünschen der Landschaft, noch auch
den wohlgemeinten Bemühungen derjenigen, wel-
ehe künftig eine Konstitution fur die ganze schwei-
zcrische Eidgenossenschaft Recht und Befugniß haben
werden, auf keine Weise und im allermindesten
nicht vorgegriffen werde. Die nach der Lage der
Umstände und hauptsachlich zur Erzielung der so
heilsamen Eintracht zwischen Stadt und Land er-
forderliche Modifikationen dieser Interimsregierung
sollen folgende seyn.- 1. Anstatt der ehemaligen
durch die vorige Verfassung abgeschaften Land- und
Dbervogtcien, sollen die seither mit Nutzen bestan-
denen Distriktgerichte ünter dem Namen von Land-
geeichten ferner bleiben, und die Richter wie seither,
einzig aus Bürgern desselbigen Distrikts erwählt
werden. (l^lZ. Den Gemeinden Neuhausen, Buch-
khalen, Rudlingen und Buchbcrg, welche seither
dem Distriktgericht zugetheilt waren, solle es ftcige-
stellt werden, ob sie fernerhin sich an das Vogt-
und Stadtgericht zu Schafhausen, oder an irgend
cm benachbartes Landgericht halten wollen.) 2.
Von diesen Landgerichten geht die Appellation an
den Kleinen Rath. z. In Appellationen von den
Landgerichten und in Hauptcrinalfallcn, wo über
Burger vom Land »der über Fremde, welche Cri-
minalverbrechcn auf unserer Landschaft begangen
haben, gerichtet wird, sollen diejenigen Landburger,
welche Beisitzer des seitherigen Kantonsgerichts
waren, wofern sie nemlich bei dieser Stelle bleiben
wollen, zu dem Kleinen Rath berufen werden, wel-
cher über Criminalfalle in lezter Instanz sprechen
wird. I„ Cioilprozessen hingegen kann von diesem
Tribunal an den Großen Rath, mit Zuzug desje-
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